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Jede Verwendung personenbezogener Daten tangiert den Schutzbereich der informationellen Selbstbestimmung. Die Verwendung personenbezogener Daten ist dem Grundsatz der Datensparsamkeit und -vermeidung zufolge ausschließlich in dem erforderlichen Umfang zulässig. Auch die Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen mobiler Bezahlverfahren haben sich danach auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Als hervorzuhebende Gestaltungsansätze kommen in diesem Kontext insbesondere die Möglichkeiten der Anonymisierung sowie Pseudonymisierung von Daten in Betracht.

Die Gewährleistung von Anonymität bzw. Pseudonymität ist in der körperlichen Welt selbstverständlich. So erfolgt die Bezahlung von Waren im Supermarkt grundsätzlich ohne die Erhebung personenbezogener Daten. Dem Vertragspartner ist es in entsprechenden Fällen der so genannten „Bargeschäfte des täglichen Lebens“ regelmäßig gleichgültig, mit wem er kontrahiert. Die Identität seines Geschäftspartners erscheint ihm insbesondere deshalb irrelevant, weil er die ihm gebührende Leistung sofort erhält. Anders hingegen liegt die Interessenlage oftmals dort, wo höherwertige Güter gehandelt werden. Um Betrugsmöglichkeiten zu reduzieren, wird hier die Identität der Kontrahierenden oftmals bewusst preisgegeben, um gegebenenfalls Forderungen nachträglich besser durchsetzen zu können.

Vergleicht man nunmehr diese Ausgangslage mit derjenigen bei mobilen Dienstleistungen, so wird deutlich, dass in einer Vielzahl entsprechender Angebote eine vergleichbare Interessenlage mit „Bargeschäften des täglichen Lebens“ gegeben ist. Dies gilt insbesondere dort, wo Dienste in Anspruch genommen werden, welche selbst keine personenbezogenen Daten erfordern. Als Beispiel sei hier der Download von Klingeltönen erwähnt. Regelmäßig ist dem Anbieter in einem entsprechenden Fall die Identität des Klingeltonbeziehers irrelevant. Zudem ist diese für das spezifische Angebot auch nicht erforderlich. Einzig im Falle der Nichterfüllung von Vertragspflichten, mithin der fehlenden Bezahlung, hat der Anbieter ein berechtigtes Interesse an der Identität seines Kunden.

Wie das Spannungsfeld zwischen den Interessen von Mobile-Payment Kunden und Anbietern rechtsadäquat aufgelöst werden kann, kann anhand verschiedener Geschäftsmodelle aufgezeigt werden:
1. Mobile-Payment im Sinne einer Pre-Paid Lösung. Möglichkeiten einer anonymen Bezahlung.
2. Mobile Payment im Sinne einer Instant-Paid bzw. Post-Paid Lösung. Möglichkeiten einer pseudonymen Bezahlung stehen hier im Vordergrund. Vorteile des pseudonymen Handelns?
Im Ergebnis kann anhand der Fallbeispiele aufgezeigt werden, dass adäquate datenschutzrechtliche Gestaltungsalternativen im Rahmen von Mobile-Payment Lösungen realisiert werden können. Bezug zu nehmen ist insoweit auch auf staatliche Interessen die der Anonymität bzw. Pseudonymität entgegenstehen könnte. Erforderlich ist vor diesem Hintergrund die Beachtung vielfältiger rechtlicher Vorgaben, die ihren Niederschlag in die Gestaltung entsprechender Lösungsansätze finden müssen.
PAGE  
1

